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Festlegungen - Gebiete mit baulicher Entwicklung

LEGENDE

Erholung

Festlegungen - Siedlungsschwerpunkte

PotenzialBestand
Festlegungen - Örtliche Vorrangzonen/Eignungszonen

ara - Abwasserbeseitungs- u. Reinigungsanlage
bad - Badeanlage
bsp - Ballsport
erh - Erholung
frh - Friedhof
öpa - Öffentliche Parkanlage
p - Parkplatz
pva - Photovoltaikanlage
rsp - Reitsport
spo - Sport

Ersichtlichmachung - Verkehrsinfrastruktur

Landesstraßen L442, L454

Eisenbahn

Ersichtlichmachung - Verwaltungsgliederung

Aufbauelemente
Öffentliche Einrichtungen

ALH - Alten-/Seniorenheim
ASZ - Altstoffsammelzentrum
FW - Feuerwehrrüsthaus
GA - Gemeindeamt
KIG - Kindergarten
MH - Musikerheim
PFZ - Pfarrzentrum/-heim
SSE - Seelsorgeeinrichtungen
TUH - Turnhalle
VSCH - Volksschule

Ga

Ersichtlichmachung - Vorrangzonen gem. REPRO

Bezirksgrenze! !!

Gemeindegrenze!!

Katastralgemeindegrenze!

Landwirtschaftliche Vorrangzone

Ökologischer Korridor

Ersichtlichmachung - Nutzungsbeschränkung

Öffentliche Gewässer / GerinneRittschein

3309 WBV

Wohnen

Zentrum

Industrie, Gewerbe

bspLandwirtschaftlich geprägte 
Siedlungsgebiete

Örtl. Vorrangzone

Örtl. Vorrangzone Verkehr

Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb$G

Bereich mit 2 Funktionen

Festlegungen - Entwicklungsgrenzen

Naturräumlich absolut1

Siedlungspolitisch absolut1

Naturräumlich relativ1

Siedlungspolitisch relativ1

Siedlungspolitische Entwicklungsgrenzen:
1 - Baulandbedarf unter Berücksichtigung vorrangiger
     Entwicklungen in Siedlungsschwerpunkten
2 - Nutzungsbeschränkung durch übergeordnete
     Planungen und Sicherstellung anderer Planungen
3 - Nutzungsbeschränkungen aufgrund von Immissionen
4 - Vermeidung von Nutzungskonflikten
5 - Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes
6 - Mangelhafte Infrastruktur oder Erschließung
7 - Gemeindegrenze
Naturräumliche Entwicklungsgrenzen:
1 - Freihaltung von Uferstreifen bzw Gewässern
2 - Erhaltung von Wald- und/oder Gehölzstreifen
3 - Fehlende naturräumliche Voraussetzung
4 - Erhaltung der charakteristischen Kulturlandschaft, 
     ökologisch- oder klimatisch bedeutsamer Strukturen

Festlegungen - Immissionsbelastete Bereiche

Lärm von StraßeOOO

Tierhaltungsbetrieb!(

Lärm von EisenbahnOOO

Ersichtlichmachung - Nachbargemeinden

Entwicklungsgrenze u. bauliche Entwicklung

G Siedlungsschwerpunkt gem. REPRO

Tierhaltungsbetrieb 

ausgebaute RutschhangsanierungME ER

MeliorationsgebietME

Hochspannungsfreileitungen (20kV, 110kV)
mit Leitungsschutzzone

F - 20kV

Hochspannungserdkabel (20kV)E - 20kV

Versorgungsanlage: Transformator, Sendeanlage*T *S

Denkmalgeschützte Gebäude/BauwerkeD

Archäologische BodenfundstätteBF

Archäologisches BodendenkmalBD

Hochwassergefährdungsbereich 100jährigHW100

Hochwassergefährdungsbereich 30jährigHW30

Pufferzone zu Biotopen

Durch Erdrutsch gefährdete FlächeER

Naturdenkmal Nr. 545ND 545

Wasserwirtschaftliche BeschränkungWB1

FlugzeugerprobungsbereichFPB

Militärische TiefflugstreckeTS

Grünzone

Biotop Nr. 5052 und weitereBT 5052

Haltestelle mit Haltestelleneinzugsbereich 
(Bus 300m) mit ÖV-Güteklasse
F =  gute Basiserschließung
G = Basiserschließung

Gj

FÜR DEN GEMEINDERAT
DER BÜRGERMEISTER PLANVERFASSER

DATUM: 
GZ: 

DATUM: 04.10.2021
GZ: 060FR20

FÜR DEN GEMEINDERAT
DER BÜRGERMEISTER PLANVERFASSER

DATUM: 
GZ: 

DATUM: 
GZ: 060FR20

Gemäß § 24 (1) des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010  idF LGBl. Nr. 6/2020 hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Söchau in seiner Sitzung am 12.10.2021 den Beschluss gefasst, den Entwurf des 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes - Entwicklungsplan Nr. 5.00 in der Zeit von ..............  bis .................. im 
Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht aufzulegen.
                           
Innerhalb dieser Auflagefrist kann jedes Gemeindemitglied sowie jede natürliche und/oder juristische 
Person, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftliche Einwendungen, die eine Begründung 
enthalten müssen, beim Gemeindeamt einbringen.                                
Die öffentliche Versammlung findet am .................... um ................. Uhr 
im Gemeindeamt statt.                       

Beschluss des Gemeinderates gemäß § 24 (6) u. (7) StROG  2010, LGBL. Nr. 49/2010 
idgF LGBl. Nr. 6/2020 am ................

DATUM: 
GZ: 

Genehmigung der Stmk. Landesregierung (gemäß § 24 (12) StROG  2010, LGBl.Nr. 49/2010 idgF)

 VERFAHRENSVERMERKE ZUM ÖRTLICHEN ENTWICKLUNGSKONZEPT NR. 5.00
A:

B:

C:


